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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 24. Juni 2025  
 

2024/2025/69 2.05.08.02 Gestaltung und Durchführung Unterricht 
Gebührentarif - BWSZO Anpassung Anmeldegebühr auf Schuljahr 
2026/2027 

   
 
 
  

Beschluss Schulpflege  

1. Der Elternbeitrag für den Unterricht an der Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Ober-
land BWSZO wird auf das Schuljahr 2025/2026 auf Fr. 2'500.00 zuzüglich Fr. 500.00 Materialgeld 
festgelegt. Die Anmeldegebühr von Fr. 200.00 entfällt. 

2. Die Schulleitung der BWSZO wird mit der Umsetzung des Beschlusses beauftragt. 

3. Der Stadtrat wird ersucht, im Gebührentarif die Höhe und Aufteilung des Schulgeldes für den Be-
such der BWSZO anzupassen 

4. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

5. Mitteilung an: 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
– Stadtrat 
– Geschäftsbereichsleitung Finanzen + Immobilien 
– Sachbearbeitung Finanzen 
– Sachbearbeitung Schulbetrieb 
– Schulleitung BWSZO 

 
Ausgangslage 

Der Elternbeitrag an die Kosten für das Schul- und Materialgeld für die Berufswahl- und Weiterbil-
dungsschule Zürcher Oberland BWSZO ist im Gebührentarif der Stadt Wetzikon wie folgt aufgeführt: 

Anmeldegebühr Fr. 200.00 
Schulgeld pro Schuljahr Fr. 2'300.00 
Materialgeld pro Schuljahr Fr. 500.00 

Die Anmeldegebühr wurde nicht zurückerstattet, wenn sich ein Schüler vor Schuljahresbeginn wieder 
abgemeldet hat. 

Anpassung Anmeldegebühr im Gebührentarif 

Die Berufswahlschule Uster hat sich entschieden, den Elternbeitrag auf Fr. 2'500.00 zuzüglich Fr. 
500.00 Materialkosten zu setzen und dafür die Anmeldegebühr zu streichen. Der Endbetrag für die El-
tern bleibt derselbe; allerdings kann man sich bei Bedarf künftig "gratis" wieder vom Schulbesuch ab-
melden. 

Die Schulleitung der BWSZO möchte diesen vereinfachten Ablauf auch an der Berufswahlschule in 
Wetzikon für die Anmeldungen für das Schuljahr 2026/2027 einführen, damit in der näheren Umge-
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bung das Prozedere für die Anmeldung und somit die Anmeldevoraussetzungen an beiden Schulen 
gleich ist. Es vereinfacht zudem die Administration erheblich; bis jetzt müssen die Eltern gleichzeitig 
mit der Anmeldung 200 Franken Anmeldegebühr bezahlen und das muss immer kontrolliert und oft 
auch "gemahnt" werden. 

Finanziell wird das für die BWSZO kaum Auswirkungen haben, da sich pro Jahr im Durchschnitt nur 
rund drei Lernende vor Schulantritt wieder abmelden. Der Aufwand, der durch das aufwändige Anmel-
de- resp. Abmeldeverfahren entsteht, wird in der Summe in etwa gleich sein. 

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung 

Die Geschäftsleitung Bildung unterstützt die gewünschte Anpassung des Elternbeitrags für die Berufs-
vorbereitungsjahre der BWSZO für das Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2026/2027. 

Erwägungen 

Die Argumentation der Schulleiterin der BWSZO ist nachvollziehbar. Daher wird der Elternbeitrag auf 
Fr. 2'500.00 und das Materialgeld auf Fr. 500 festgesetzt und die Anmeldegebühr wird ersatzlos gestri-
chen. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Schulpflege Wetzikon 
Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung 
 
 


